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zu erfassen. Eine gesonderte Mit tei lung ist  auch nicht er

forderl ich, wenn die Wahrnehmung der Befugnis aus einer für 

al le Betei l igten eindeut igen Situat ion heraus erfolgt.

Das Erfordernis der Gefahrenabwehr gebietet es jedoch, nach Weg 

fal l  der o. g. Gründe dem Betroffenen unverzügl ich den Grund 

der Maßnahme mitzutei len, denn nur dann kann er zielgerichtet 

zur Gefahrenabwehr beitragen. Die Pf l icht,  den Grund der Maß

nahme .mitzutei len, beinhaltet nicht,  gegenüber dem Betroffenen 

eine recht l iche Einschätzung seines Verhaltens durch das die 

Gefahr für die öffent l iche Ordnung und Sicherheit  verursacht 

wurde, zu geben. Der Mit tei lungspf l icht wurde entsprochen, wenn 

der Betroffene über die sich als Gefahr darstel lende Handlung 

unterr ichtet wird. Eine tatsächl iche oder mögl iche strafrecht

l iche Relevanz seines Verhaltens muß nicht offenbart werden.

An dieser Stel le ist  noch darauf hinzuweisen, daß der Betrof

fene auch das Recht hat,  nach erfolgter Gefahrenabwehr einen 

Rechtsanwalt  zu konsult ieren. Dieses Recht ergibt s ich aus 

den. im Rechtsanwaltschaftsgesetz f ix ierten Grundsätzen, nach 

welchen jeder Bürger sich von einem Rechtsanwalt  jur ist isch be 

raten lassen kann. Die Befugnisregelungen des. VP-Gesetzes sehe 

ein solches Recht während der Wahrnehmung der Befugnisse im 

Interesse effekt iver Gefahrenabwehr nicht vor.  Das VP-Gesetz 

kennt auch nicht das Recht auf Verteidigung, da dieses Recht 

dem Strafverfahren Vorbehalten ist  und es eines solchen Rechts 

zur Gefahrenabwehr nicht bedarf.

Weitere Festschreibungen, durch die die recht l iche Stel lung 

des von der Wahrnehmung der Befugnisse des VP-Gesetzes Be

troffenen best immt wird, 'enthalten die §§ 8, 18 und 19. 1

1 Vgl,  §§ 2 und 3 Gesetz über die Kol legien der Rechts
anwälte der DDR vom 17. Dezember 1980 (GBl.  I  1981 
Nr. 1 S. 1)


